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3011 Bern 

Telephon +41 44 253 82 11 
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Mit der Anmeldung zur Weiterbildung „Kompaktwissen Querverbund“ akzeptie-

ren die Teilnehmenden die folgenden Bedingungen: 

1. Veranstalterin 

Veranstalterin der Weiterbildung ist die Swisspower AG, Schweizerhof-

Passage 7, 3011 Bern.  

2. Verbindliche Anmeldung 

Die Anmeldung ist verbindlich. Die Durchführung der Weiterbildung bleibt 

vorbehalten und erfolgt nur bei ausreichender Teilnehmerzahl.  

3. Abmeldungen und Ersatzpersonen 

Eine Abmeldung ist bis 60 Tage vor Kursbeginn kostenlos möglich. 

Bei Abmeldungen zwischen 59 und 14 Tagen vor Kursbeginn werden 50 

% der Kurskosten verrechnet. 

Bei Abmeldungen ab 13 Tagen vor Kursbeginn oder bei Nichterscheinen 

werden 100 % der Kurskosten verrechnet. 

Ersatzpersonen können jederzeit ohne Zusatzkosten benannt werden.  

4. Änderungen und Absage durch Swisspower 

Swisspower behält sich vor, Programm, Referierende, Veranstaltungsort 

oder Termine anzupassen, sofern der Gesamtcharakter der Weiterbildung 

erhalten bleibt. 

Bei Absage der Weiterbildung werden bereits bezahlte Teilnahmegebüh-

ren zurückerstattet. Weitere Ansprüche sind ausgeschlossen.  

5. Fotos und Bildmaterial 

Während der Weiterbildung können Fotos erstellt werden. Die Teilneh-

menden erklären sich damit einverstanden, dass dieses Bildmaterial von 

Swisspower für Kommunikations- und Marketingzwecke verwendet wer-

den darf.  

6. Datenschutz und Teilnehmerliste 

Die Teilnehmenden erklären sich damit einverstanden, dass Name, 
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Unternehmen, Funktion und E-Mail-Adresse mit den anderen Teilneh-

menden der Weiterbildung geteilt werden dürfen.  

7. Zahlungsbedingungen 

Die Rechnungsstellung erfolgt vor Kursbeginn. Die Zahlungsfrist beträgt 

30 Tage. Die Teilnahme setzt die vollständige Bezahlung der Teilnahme-

gebühr voraus.  

8. Anwendbares Recht und Gerichtsstand 

Es gilt schweizerisches Recht. Gerichtsstand ist Bern. 

 


